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Bundestag berät Bundeshaushalt 2019.  

Investitionen für die Sicherheit Deutschlands.

Der Bundestag hat abschließend über den 
Bundeshaushalt 2019 beraten. Darin sind 
Ausgaben von insgesamt 356,4 Milliarden 
Euro vorgesehen, das sind 12,8 Milliarden 
Euro Mehrausgaben als im laufenden Jahr 
2018. Und dennoch kommt auch das 
Haushaltsjahr 2019 ohne neue Schulden 

aus.  Und das 
bereits das 
fünfte Jahr in 
Folge. Wir 
setzen damit 
nicht nur die 
Politik der 

schwarzen Null fort. 2019 wird erstmals das 
sogenannte EU-Maastricht-Kriterium 
erfüllt, wonach die Verschuldungsquote 
unter 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) liegen muss. Dadurch haben wir nun 
Raum für notwendige Investitionen.  

Wir investieren vor allem in die innere und 
äußere Sicherheit sowie in die 
Zukunftsthemen für unser Land. Die im 
Koalitionsvertrag vereinbarten 
Maßnahmen werden weiter Schritt für 
Schritt umgesetzt. Investiert wird u.a. in 
Familien. Diese werden durch einen 
steigenden Grundfreibetrag und das 
erhöhte Kindergeld ab 2019 finanziell 
entlastet. Mit einem Anstieg der 
Investitionen von 143 Millionen Euro auf 
nun 10,45 Milliarden Euro setzen wir in der 
Familienpolitik deutliche Akzente. Auch für 
das Ehrenamt haben wir uns stark 
gemacht. Wir werden die 
Freiwilligendienste umfassend stärken. 
Dazu stellen wir insgesamt 65 Millionen 
Euro für mehr Plätze sowohl im Freiwilligen 
Sozialen Jahr und Freiwilligen 
Ökologischen Jahr als auch im 

Bundesfreiwilligendienst zur Verfügung. 
Von den 65 Millionen Euro werden auch die 
Zuschüsse zur pädagogischen Begleitung 
erhöht.  

Die innere Sicherheit hat für uns hohe 
Priorität. Der Haushalt 2019 sieht deshalb 
für Personal, Ausstattung und 
Förderprogramme Mittel in Rekordhöhe 
vor. Sicherheitsbehörden erhalten so ab 
Januar zusätzlich 3.120 Stellen. Dazu 
zählen die Bundespolizei mit 2.100, das 
Bundeskriminalamt mit gut 475 und das 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik mit 325 Stellen. 
Zusammen mit den im Haushalt 2018 
beschlossenen zusätzlichen Stellen stehen 
damit bereits gut 4.000 der im 
Koalitionsvertrag vereinbarten 7.500 
Stellen zur Verfügung. 

Aber auch der Zoll bekommt mehr 
Personal. Insgesamt wird die 
Zollverwaltung 2019 mit 775 zusätzlichen 
Stellen gestärkt. 

Auch bei dem 
"Pakt für den 

Rechtsstaat" 
geht es voran: 
24 Stellen 
entstehen für 

den Bundesgerichtshof, 37 Stellen für den 
Generalbundesanwalt. Zusätzlich werden 
64 Millionen Euro für geschützte 
Fahrzeuge der Bereitschaftspolizeien der 
Länder und 100 Millionen Euro zusätzlich 
für Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren 
für den zivilen Katastrophenschutz 
bereitgestellt. 

Das KfW-Programm „Kriminalprävention 
durch Einbruchsicherung“ wird ebenfalls 
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mit Fördermitteln von insgesamt 80 
Millionen Euro fortgesetzt. In den 
vergangenen drei Jahren sind den 
Angaben der KfW zufolge rund 200.000 
Wohneinheiten mit einem Fördervolumen 
von insgesamt 96 Millionen Euro sicherer 
gemacht worden.  

Dr. André Berghegger: Merk-
male des Haushaltes 2019 

Der Haushalt hat im par-
lamentarischen Verfah-
ren gegenüber dem ur-
sprünglichen Regie-
rungsentwurf viele neue 
Akzente bekommen. 
Gemeinsam mit unse-
rem Koalitionspartner 
haben wir gut 300 Ände-

rungsanträge im Ausschuss eingebracht. In 
absoluten Zahlen hat sich unter dem Strich 
aber nicht viel geändert: Das Ausgabevolu-
men haben wir gegenüber dem Entwurf nur 
leicht reduziert auf nun 356,4 Mrd. Euro. 

Wir steigern die Investitionen gegenüber 
dem Regierungsentwurf nochmals um rund 
1 Mrd. Euro auf damit insgesamt fast 39 
Mrd. Euro. Bei unseren Investitionen set-
zen wir klare Schwerpunkte: Wir investie-
ren vor allem in die innere und äußere Si-
cherheit, aber auch in die Zukunftsthemen 
und in den gesellschaftlichen Zusammen-
halt in unserem Land. 

Welche Maßnahmen sind für Nieder-
sachsen hilfreich?  

Die Menschen in Niedersachsen profitieren 
in vielerlei Hinsicht von unseren Weichen-
stellungen im Bund. Im Bereich der inneren 
Sicherheit stellen wir in den nächsten Jah-
ren beispielsweise zusätzlich 64 Mio. Euro 
für geschützte Fahrzeuge der Bereit-
schaftspolizeien der Länder und 100 Mio. 
Euro zusätzlich für Fahrzeuge der freiwilli-
gen Feuerwehren für den zivilen Katastro-
phenschutz bereit. 

Von der extremen Dürre in diesem Jahr ist 
die Forstwirtschaft auf ähnliche Weise be-
troffen wie die Landwirtschaft. Deshalb 

stellen wir auch für die Forstwirtschaft Dür-
rehilfen zur Verfügung, und zwar 25 Mio. 
Euro für die nächsten fünf Jahre. An dem 
Programm zur Wiederaufforstung werden 
sich die Länder mit demselben Betrag be-
teiligen. 

Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau 
werden mit 1,518 Mrd. Euro auf dem Ni-
veau des Jahres 2018 verstetigt. Damit un-
terstützt der Bund mittelbar die Länder und 
Kommunen beim Neubau von Wohnungen 
und bei der Ausweitung des Bestands an 
Sozialwohnungen. 

Zur Stärkung des Forschungsstandortes 
Deutschland ist die Gründung von fünf 
neuen DLR-Instituten (Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt) und deren finanzi-
elle Unterstützung mit 57 Mio. Euro jährlich 
vorgesehen. Ein Institut ist für die Region 
Hannover geplant. 

Zur Umsetzung der 5x5G-Strategie stehen 
bis 2022 insgesamt 85,5 Mio. Euro zur Ver-
fügung. Fünf Regionen werden mit diesem 
Mobilfunkstandard prioritär ausgestattet, 
um die Forschung zu intensivieren und den 
Infrastrukturaufbau in diesem Segment zu 
beschleunigen. Wir sind derzeit in Gesprä-
chen, dass eine Modellregion dabei in Nie-
dersachsen liegen soll. 

Albert Stegemann: 3 Fragen, 3 
Antworten 

Welche Chancen ergeben sich aus der 
Digitalisierung für die Landwirtschaft? 

Die Herstellung von Nahrungsmitteln wird 
in der deutschen Öffentlichkeit sehr inten-
siv diskutiert. Insbesondere die Tierhaltung 
spielt in der gesellschaftlichen Diskussion 
eine immer größere Rolle. Die Digitalisie-
rung bietet eine große Chance diese De-
batte aufzugreifen. Denn digitale Systeme 
werden wesentlich dazu beitragen, die Ge-
sundheit und das Wohlergehen der Tiere 
weiter zu verbessern. Aber auch beim Ein-
satz von Dünger oder Pflanzenschutzmittel 
kann die Digitalisierung helfen, diese ziel-
genauer und sparsamer einzusetzen. So 
können die Landwirte effizienter arbeiten 
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und zugleich den gesellschaftlichen Anfor-
derungen besser gerecht werden. Nur mit 
einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung 
wird die Landwirtschaft in Deutschland 
auch in Zukunft erfolgreich sein. 

Welche konkreten technischen Entwick-
lungen haben Sie insbesondere für das 
Wohlergehen der Tiere im Blick? 

Moderne Boxenlaufställe mit Melkrobotern 
oder automatische Fütterungs- und Kli-
masysteme unterstützen den Tierhalter be-
reits heute bei der Versorgung seiner Tiere. 
Große Potentiale sehe ich vor allem bei der 
Kontrolle der Tiergesundheit und der indivi-
duellen Versorgung der Tiere. Mit Sensor-
systemen ist es bereits heute möglich, bei 
jedem einzelnen Tier Verhaltensauffällig-
keiten oder Krankheiten frühzeitig festzu-
stellen. Digitaltechniken tragen aber auch 
dazu bei, die Transparenz bei der Herstel-
lung von Lebensmitteln und deren Rück-
verfolgbarkeit zu erhöhen. Diese Möglich-
keiten müssen wir zur Versachlichung der 
Diskussion nutzen, aber auch um das Ver-
ständnis sowie das Vertrauen in die Land-
wirtschaft zu stärken. 

 

Wo sehen Sie die Politik gefragt? 

Die Digitalisierung hat ein sehr großes Po-
tential für unsere heimische Landwirtschaft. 
Voraussetzung für die Nutzung der digita-
len Anwendungen auf dem Hof ist aber flä-
chendeckend schnelles Internet. Ohne ein 
leistungsfähiges Breitband- bzw. Mobil-
funknetz im gesamten ländlichen Raum 
wird es nicht gehen. Zugleich sind Fragen 
des Datenschutzes, der Datensicherheit 

und der Datenhoheit zu diskutieren. Nur 
wenn Landwirte wissen, dass ihre Daten si-
cher sind und wer darauf Zugriff hat, wer-
den die neuen Anwendungen auch in der 
Breite genutzt. 

Wer Gastrecht missbraucht, 
muss unser Land verlassen 

Zu der von Bundesin-
nenminister Horst 
Seehofer gegenüber 
den Medien getätigten 
Aussage, er schließe 
Abschiebungen von 
Straftätern und Ge-
fährdern nach Syrien 
nicht mehr aus, erklärt 
der innenpolitische 
Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Mathias 
Middelberg:  

„Es ist richtig, dass der Bundesinnenminis-
ter die Abschiebung von Schwerstkriminel-
len und Gefährdern jetzt auch für Syrien auf 
den Prüfstand stellt. In Teilen Syriens ist in 
letzter Zeit ein Rückgang der militärischen 
Gewalt zu verzeichnen. Die Zahlen freiwilli-
ger Rückkehrer in das Land steigen, wenn 
auch auf geringem Niveau. Sollte sich die 
Lage in Syrien weiter verbessern, sollten 
Rückführungen nicht mehr pauschal aus-
geschlossen werden. Es war und ist richtig, 
Menschen aus Syrien Schutz vor Verfol-
gung und Bürgerkrieg zu gewähren. Wer 
aber sein Gastrecht bei uns massiv miss-
braucht, muss unser Land wieder verlas-
sen. Ob dies wie derzeit schon bei Irakern 
künftig auch bei Syrern möglich ist, müssen 
die Behörden jetzt genauestens prüfen.“ 

Die Woche im Parlament 

Zweite Beratung des Gesetzes über die 
Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 2019 (Haushalts-
gesetz 2019). Das Haushaltsgesetz 2019 
enthält die Einzelpläne aller Verfassungs-
organe sowie aller Bundesministerien. 
Letztere werden im Folgenden näher dar-
gestellt.  
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Bundesministerium der Finanzen. In die-
sem Jahr wird insbesondere der wichtige 
Bereich der Zollverwaltung mit 775 zusätz-
lichen Stellen ausgestattet. Ziel ist es, per-
sonell gestärkt nicht nur gegen Umgehun-
gen des Mindestlohns und Geldwäsche 
vorgehen zu können, sondern auch bei 
Kontrollen an internationalen See- und 
Flughäfen besser aufgestellt zu sein. Ins-
gesamt steigen die Ausgaben im Bereich 
des Einzelplans 08 auf knapp 7,2 Mrd. 
Euro. 

Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur. Der Haushaltsaus-
schuss erhöhte den Einzelplan 12 um fast 
282 Mio. Euro im Vergleich zum Regie-
rungsentwurf auf insgesamt knapp 29,3 
Mrd. Euro. Die zusätzlichen Mittel sind für 
Infrastruktur, Mobilität und Vernetzung be-
stimmt. Insbesondere beschloss der Aus-
schuss Mittel in Höhe von 330 Mio. Euro, 
um an 118 Bahnhöfen für Barrierefreiheit 
zu sorgen. Auch für den Bereich automati-
siertes und vernetztes Fahren werden ab 
2019 zusätzliche Mittel in dreistelliger Milli-
onenhöhe zur Verfügung stehen. 

Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit. Der 
Haushaltsausschuss hat eine Aufstockung 
des Einzelplans 16 um rund 20 Mio. Euro 
auf knapp 2,3 Mrd. Euro beschlossen. Ge-
fördert werden künftig beispielsweise kom-
munale Modellvorhaben zur Umsetzung 
der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in 
Strukturwandelregionen. Investiert wird 
auch in ein neues Programm gegen die 
Vermüllung der Meere, mit dem entspre-
chende Technologie exportiert werden soll. 

Bundesministerium der Verteidigung. 
Die Koalition hat im 
parlamentarischen 

Verfahren be-
schlossen, den 

Ausgabenrahmen 
des Einzelplans 14 
weiter anzuheben. 
Dem Ressort sollen 
im kommenden 

Jahr 43,2 Mrd. Euro zur Verfügung stehen, 

im Regierungsentwurf waren 42,9 Mrd. 
Euro vorgesehen. Gegenüber dem Soll von 
2018 steigt der Etat damit sogar um 4,7 
Mrd. Euro (+ 12,2%). Diese zusätzlichen 
Mittel dienen insbesondere der Entwick-
lung eines Luftverteidigungssystems, der 
Beschaffung eines U-Boots und der Be-
schaffung eines Mehrzweckkampfschiffs. 
Deutschland wird damit seiner gewachse-
nen internationalen Verantwortung gerecht. 

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. Der 
Einzelplan 23 soll laut Beschlussempfeh-
lung des Haushaltsausschusses im kom-
menden Jahr 10,2 Mrd. Euro betragen. Da-
mit steigt er gegenüber dem Regierungs-
entwurf um 520 Mio. Euro. Dieser Ausga-
benanstieg ergibt sich vor allem aus jeweils 
zusätzlich 100 Mio. Euro für Krisenbewälti-
gung und für die finanzielle Zusammenar-
beit, aber auch aus höheren Beiträgen an 
die Vereinten Nationen und ihre Sonderor-
ganisationen, einem Fonds zur Bekämp-
fung von AIDS, Tuberkulose sowie Malaria 
und einer Sonderinitiative „Fluchtursachen 
bekämpfen“. (Siehe auch unten: „Aus dem 
Bundesministerium“.) 

Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat. Nach 
den Beschlüssen 
des Haushaltsaus-
schusses wird der 
Etat des Einzel-
plans 06 im Jahr 
2019 mit 15,8 Mrd. 
Euro um rund 786 

Mio. Euro höher ausfallen als noch im Re-
gierungsentwurf. Die Mehrausgaben kom-
men insbesondere der Bundespolizei und 
dem Bundeskriminalamt zu Gute. Darüber 
hinaus werden jeweils 100 Mio. Euro für die 
Beschaffung von Fahrzeugen für die Be-
reitschaftspolizeien der Länder und für den 
Bevölkerungsschutz, insbesondere für die 
freiwilligen Feuerwehren, zur Verfügung 
gestellt. Aber auch die Bürgerinnen und 
Bürger profitieren direkt von dem höheren 
Etat des Einzelplans 06. So wird das Pro-
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gramm „Kriminalprävention durch Ein-
bruchschutz“ auf dem hohen Niveau des 
Jahres 2018 fortgeführt und eine App „Die 
Polizei warnt“ entwickelt, um leicht über die 
neuesten Maschen von Betrügern zu infor-
mieren. Ebenso stehen mehr Mittel für die 
Städtebauförderung und den sozialen 
Wohnungsbau zur Verfügung. 

Bundesministerium für Gesundheit. Der 
Einzelplan 15 erhöht sich aufgrund des par-
lamentarischen Verfahrens gegenüber 
dem Regierungsentwurf um knapp 35 Mio. 
Euro auf 15,3 Mrd. Euro. Insbesondere für 
Modellprojekte zur telemedizinischen An-
wendung werden bis zum Jahr 2022 insge-
samt 23 Mio. Euro eingeplant.  

Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Der Haushaltsausschuss 
erhöht den Regierungsentwurf um rund 78 
Mio. Euro auf über 6,3 Mrd. Euro. Dies ist 
vor allem Ergebnis aus Maßnahmen zur 
Steigerung des Tierwohls und der Berück-
sichtigung von Dürrehilfen für die Forstwirt-
schaft, die vergleichbar zur Landwirtschaft 
von besonderen Trockenperioden in die-
sem Jahr betroffen sind. 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie. Der Haushaltsausschuss hat den 
Regierungsansatz um fast 134 Mio. Euro 
auf knapp 8,2 Mrd. Euro aufgestockt. Ziel 
ist neben zahlreichen Fördermaßnahmen 
des Einzelplans 09 eine Stärkung des For-
schungsstandortes Deutschland. Hier 
schlagen nicht nur insbesondere zusätzli-
che Mittel in Millionenhöhe zur Förderung 
der Künstlichen Intelligenz, sondern auch 
die Gründung von fünf neuen Instituten des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrttechnik zu Buche. 

Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Die Koalition hat 
im Haushaltsausschuss den Ausgaberah-
men des Einzelplans 17 um fast 144 Mio. 
Euro auf rund 10,4 Mrd. Euro angehoben. 
Ein Großteil des Aufwuchses kommt dem 
Elterngeld als gewichtigste Leistung in die-
sem Bereich zu Gute. Daneben wird aber 
auch beispielsweise der Bundesfreiwilli-
gendienst finanziell gestärkt und Maßnah-
men zur Verbesserung der Kinderbetreu-
ung umgesetzt. Zudem werden zusätzliche 
Mittel für die Erhöhung des Kindergeldes 
um 10 Euro ab dem 1. Juli 2019 bereitge-
stellt. 

Bundesministerium für Bildung und 
Forschung. Der Haushaltsausschuss hat 
den Regierungsentwurf des Einzelplans 30 
um rund 124 Mio. Euro auf knapp 18,3 Mrd. 
Euro angehoben. Wesentliche Projekte 
hierbei sind die Gründung einer Agentur für 
Sprunginnovationen, mit der die Entwick-
lung von hochinnovativen Ideen zu neuen 
Technologien, Produkten und Dienstleis-
tungen mit deutlich marktveränderndem 
Potenzial gefördert werden sollen. Ebenso 
werden für Fraunhofer-Institute zusätzliche 
Mittel zur Verfügung gestellt. 

Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales. Der größte Etat fällt in der Ausschuss-
fassung mit knapp 145,3 um 1,05 Mrd. Euro 
höher aus als im Regierungsentwurf. Damit 
liegt der Ansatz um rund 6,1 Mrd. Euro über 
dem Soll 2018 (+ 4,4 %). Dieser Aufwuchs 
ist vor allem auf höhere Ausgabeansätze 
beim Arbeitslosengeld II sowie bei der Be-
teiligung des Bundes an den Leistungen für 
Unterkunft und Heizung zurückzuführen. 

Dritte Beratung des Haushaltsgesetzes 
2019. In einer Schlussdebatte werden die 
Einzelpläne zusammengefasst und der 
Deutsche Bundestag verabschiedet das 
Haushaltsgesetz 2019. Mit einer Verkün-
dung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt 
bis Ende des Jahres kann der Bundeshaus-
halt 2019 pünktlich zum Jahresbeginn 2019 
in Kraft treten. 
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Daten und Fakten 

Ländergesamtheit erzielt Haushalts-
überschüsse. Bis September 2018 lag der 

Überschuss der Ge-
samtheit der Länder 
bei 19,6 Mrd. Euro. 
Erstaunlich ist dies 
vor allem unter Be-
rücksichtigung der 
Planungen der Län-

der, die von einem Finanzierungsdefizit von 
3,6 Mrd. Euro ausgingen. Die acht west-
deutschen Flächenländer haben von Ja-
nuar bis September 2018 einen Über-
schuss von 11,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. 
Die fünf ostdeutschen Flächenländer ka-
men auf ein Plus von 4,4 Mrd. Euro. Bei 
den drei Stadtstaaten betrug der Über-
schuss 4,2 Mrd. Euro. Gleichzeitig stieg 
das Investitionsvolumen der Bundesländer 
um 6,0% gegenüber dem Vorjahr an. 
(Quelle: Bundesfinanzministerium) 

Öffentliche Schulden sinken kontinuier-
lich. Zum Ende des 2. Quartals 2018 lagen 
die Schulden der öffentlichen Hand in 
Deutschland bei insgesamt 1.934,433 Mio. 
Euro und damit um 2,3% niedriger als im 
Vorjahr. Gemeinden, Länder und der Bund, 
aber auch die Sozialversicherung konnten 

dabei den Trend 
der vergangenen 
Jahre fortsetzen 
und ihre Verbind-
lichkeiten reduzie-
ren. Der Bund ver-

ringerte den Umfang seiner Verschuldung 
gegenüber dem Vorjahr um 1,7%, die Län-
der im Schnitt um 3,6%. Auch die Gemein-
den konnten den Stand ihrer Verschuldung 
im Schnitt um 2,9% gegenüber 2017 zu-
rückführen. Zwar nehmen einige Länder, 
wie etwa die Freie und Hansestadt Ham-
burg, Bremen aber auch Schleswig-Hol-
stein und Niedersachsen in moderater 
Höhe neue Kredite auf, was im Schnitt aber 
durch eine außerordentliche Tilgungsleis-
tung durch Sachsen, Baden-Württemberg 
und Bayern deutlich überdeckt wird. Erfreu-
lich ist, dass die Gemeinden bis auf leichte 

Zunahmen in Baden-Württemberg und 
dem Saarland im gesamten Bundesgebiet 
Schulden tilgen konnten. (Quelle: Statisti-
sches Bundesamt) 

Aus dem Bundesministerium 
(BMZ) 

Koalitionsvertrag wird umgesetzt: Haus-
halt 2019 stärkt Entwicklungspolitik 

Der Haushaltsausschuss hat die Bedeu-
tung der Entwicklungspolitik nochmals un-
terstrichen. Der BMZ-Haushalt soll gegen-
über 2018 um rund 800 Millionen Euro auf-
wachsen und wird 2019 erstmals über 10 
Milliarden Euro (10,25 Milliarden Euro) lie-
gen.  

Damit werden die Vorgaben des Koalitions-
vertrages umgesetzt und die Quote für die 
öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, 
die sogenannte ODA-Quote, bei 0,51 Pro-
zent (ohne Inlandsflüchtlingskosten) stabili-
siert. 

Die zusätzlichen Mittel werden in langfris-
tige Entwicklungsprojekte und zur Bewälti-
gung humanitärer Krisen investiert.  

Entwicklungsminister Gerd Müller: „Ich 
freue mich über die deutliche Erhöhung des 
Entwicklungsetats 2019. Das ist ein deutli-
ches Signal. Wir kommen damit unseren in-
ternationalen Verpflichtungen nach. Mit 
den zusätzlichen Mitteln verstärken wir un-
sere Arbeit zur Beendigung von Hunger 
und Armut und bauen unsere Unterstüt-
zung zur Bekämpfung von Aids, Malaria 
und Tuberkulose aus. Zugleich steigern wir 
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unsere Maßnahmen für den internationalen 
Klimaschutz.  

Wir setzen auch neue Schwerpunkte: Wir 
fördern private Investitionen in Afrika, ins-
besondere für deutsche und afrikanische 
Mittelständler und schaffen mit der Sonder-
initiative ‚Ausbildung und Beschäftigung‘ 
neue Ausbildungs- und Jobpartnerschaften 
gemeinsam mit der Wirtschaft.“  

Das Entwicklungsministerium setzt dabei 
weiterhin auf die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit der Zivilgesellschaft und wird 
diese weiter ausbauen. 

Internationaler Tag gegen Ge-
walt an Frauen 

Bei Gewalt gegen Frauen wird vielfach 
weggesehen. Nicht nachgefragt. Nicht hin-
gehört. 40 Prozent aller Frauen in Deutsch-
land waren schon einmal betroffen. 

 

Damit dürfen wir uns nicht abfinden und wir 
dürfen die Betroffenen nicht allein lassen. 
Mit „Wir brechen das Schweigen“ ruft das 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ dazu 
auf, dies zu ändern. Wir zeigen Betroffenen 
einen Ausweg – und machen Mut für den 
ersten Schritt. 

Alle Jahre wieder – und doch 
zum letzten Mal 

Jedes Jahr wieder kommen Lehrerinnen 
und Lehrer des Gymnasiums Lehrte mit ei-
nen ganzen Klassenstufe nach Berlin und 
besuchen ihre Bundestagsabgeordneten. 
Viel Arbeit, aber unglaublich gut - denn die 
Gespräche mit den Jugendlichen sind of-
fen, kritisch und konstruktiv. Es ging um 

Waffenexporte, die Freigabe von Canabis 
aber auch darum, wie junge Menschen im-
mun werden können, gegen Populisten. 
Am besten durch guten Schulunterricht in 
Politik und Geschichte!  

Mein Dank gilt vor allem Dr. Ralph Grob-
mann, der diese Jahrgangsfahrt das letzte 
Mal federführend organisierte. Mehr als 
1.000 Schülerinnen und Schüler haben in 
den vergangenen Jahren mit ihm den Deut-
schen Bundestag besucht! 
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